
60/043/2013  Seite 1 von 2 

Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 60/043/2013 
 
 
Federführung: Abt. 60 - Bauverwaltung Datum: 25.09.2013
Verfasser: Bernd Kröger AZ: 6/60-Kr/Ol

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Bau-, Verkehrs-, Planungs- und 
Umweltausschuss 

08.10.2013 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 22.10.2013 Entscheidung 
 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Sondernutzungsvereinbarung der Straße Am Grevingsberg 
 
Sachverhalt: 
 
Betriebsteile eines an der Straße Am Grevingsberg ansässigen Geflügelschlachthofes befin-
den sich beidseits der Straße Am Grevingsberg.  
 
Um Gefährdungen der Straßenbenutzer durch betrieblich bedingte Fahrzeugbewegungen 
zwischen den einzelnen Betriebsteilen zu vermeiden, erscheint es sinnvoll, den öffentlichen 
Verkehr auf das geringstmögliche Maß zu reduzieren, indem der Durchgangsverkehr ausge-
schlossen und die Straße nur noch zur Erschließung der angrenzenden Grundstücke genutzt 
wird.  
 
Darüber hinaus reicht die vorhandene Fahrbahnbreite der Straße Am Grevingsberg nicht 
aus, um das von dem Betrieb miterzeugte Verkehrsaufkommen ohne Schäden am Straßen-
körper aufnehmen zu können. 
 
Die Firma möchte daher, dass die Straße Am Grevingsberg für den öffentlichen Verkehr ge-
sperrt wird, indem an beiden Seiten eine Schrankenanlage errichtet und die Straße entspre-
chend verbreitert wird. Damit die Anlieger und die Landwirte die durch die Straße Am Gre-
vingsberg erschlossenen landwirtschaftlichen Flächen erreichen können, werden entspre-
chende Vorkehrungen getroffen, die es ihnen ermöglichen, die Schrankenanlage zu durch-
fahren. Darüber hinaus ist ganzjährig an jedem Tag ein Sicherheitsdienst vor Ort, der auch 
bei Bedarf die Schrankenanlage öffnen kann.  
 
Für die Ver- und Entsorgungsfahrzeuge etc., die den südlichen Abschnitt der Straße Am 
Grevingsberg (im Bereich der Wohnbebauung) befahren, wird in Höhe der Einmündung des 
Genossenschaftsweges durch das Unternehmen ein Wendeplatz hergestellt.  
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Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dieser Maßnahme obliegen der Firma. Über das 
Nutzungsrecht sollte ein Vertrag mit zehnjähriger Laufzeit geschlossen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der aufgezeichneten Regelung wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
Gerdesmeyer 
 
 
 


